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genszuwachs pro 1945. Die genauen Zahlen sind dann erst nach der
SchluBabrechnung anfangs Januar 1946 zu ermitteln. Die Zahl der
Rentenbeziiger ist im steten Zunehmen: pro 1946 hat die Kasse 152
rentenberechtigte Lehrer, 105 Witwen und 31 Lehrerwaisen. Von
den Lehrern haben 93 Anspruch auf die Maximalrente von 1700 Fr.,
namlich 47 als Altersrente auf Grund von 40 und mehr Versiche-
rungsjahren und 46 als Invalidenrente mit 30 bis 39 Versicherungs-
jahren. Die maximale Witwenrente von Fr. 850.— zu beziehen sind
pro 1946 38 Lehrerwitwen berechtigt.

Damit hoffe ich, der biindnerischen Lehrerschaft etwelche Auf-
klirung gegeben zu haben und wiinsche derselben Erfolg in ihren
Bestrebungen.

Lorenz Zinsli, Alt-Lehrer.
Valendas, im Dezember 1945.

Versicherungskasse der biindnerischen
Volksschullehrer

Gutachten von Herrn Prof. Dr. Trepp

An den Chef des Erziehungsdepartementes,
Herrn Regierungsrat Dr. Planta

Sehr geehrter Herr Regierungsrat!

In Erledigung Ihres Auftrages vom 26. November 1945 betref-
fend die Erhohung der Renten der Versicherungskasse der biindne-
rischen Volksschullehrer stelle ich Thnen im folgenden die Ergeb-
nisse der angestellten Berechnungen zu. Bedingt durch die knapp
bemessene Frist, konnten die Berechnungen selbstverstiandlich nur
approximativ durchgefiihrt werden; doch sind sie in einem solchen
Umfang erstellt worden, daBB die Ergebnisse zur Beurteilung der
finanziellen Tragweite der grundlegenden Fragen geniigen diirften.

Um die Mehrbelastung zu ermitteln, die aus einer Erhohung der
Renten resultiert, muBlte vorab eine angenaherte technische Bilanz
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auf Grund der bestehenden Verordnung von 1931 fiir den gegen-
wartigen Versichertenbestand erstellt werden. Ich mochte es nicht
unterlassen, in diesem Zusammenhang den Kassenorganen, vor allem
Herrn Lehrer Fliitsch, fiir die prompte Zustellung der erforder-
lichen Unterlagen meinen Dank auszusprechen.

Allerdings war es nicht moglich, den Versichertenbestand ab-
schlieBend zu erfassen, da beispielsweise von 34 Lehrern, die im
Schuljahr 1945/46 nicht mehr aktiv sind, bloB 9 den Austritt aus
der Kasse erklart haben, und 2 Lehrer als Selbstzahler bei der Kasse
zu verbleiben wiinschen. Die restlichen 23 fritheren Lehrer wurden
fir die nachfolgenden Bilanzen simtlich als austretende Mitglieder
betrachtet. Aus dem weiteren Verbleib einzelner von ihnen bei der
Versicherungskasse als Selbstzahler wiirde sich natiirlich eine Mehr-
belastung ergeben.

Auch war es dem Unterzeichneten nicht moglich, fir einige erst-
mals in den Schuldienst eintretende Mitglieder (19 Lehrer und 15
Lehrerinnen) das Alter zu ermitteln: fiir diese neuen Aktivmitglie-
der wurde fiir die Zwecke der technischen Bilanz ein durchschnitt-
liches Alter von 22 Jahren in Rechnung gestellt.

Als technische Grundlagen dienten fiir alle Berechnungen die
von der Eidg. Versicherungskasse herausgegebenen Sammlungen
EVK/III M und EVK/III F, durchgerechnet zum Zinssatz von 4 %b.
Dabei wurde von einer Verstirkung der Rentenanwartschaften, die
durch die fortlaufend festgestellte Mindersterblichkeit in allen
Altersklassen bedingt ware, Umgang genommen. Somit sind in den
nachfolgenden Bilanzen keine weiteren Sicherheitszuschlige enthal-
ten, wie beispielsweise in der vor Jahresfrist erstellten technischen
Bilanz fiir die Kasse der biindnerischen Beamten und Angestellten.

Fiir die « Vergleichsbilanz » per 30. Juni 1941 wurde ebenfalls
eine jahrliche Primie von Fr. 400.— angenommen.

Unter den vorerwihnten Voraussetzungen ergibt sich fiir den
heutigen Zeitpunkt folgende approximative technische Bilanz fiir
die Kasse der biindnerischen Volksschullehrer (die « Vergleichs-
bilanz » per 30. Juni 1941 ist dem beziiglichen Bericht an das Finanz-
departement vom August 1941 entnommen, wobei jedoch die Ein-
nahme-Erwartu.ng auf Grund einer jahrlichen Pramie von Fr. 400.—
bilanziert ist):
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Technische Bilanzen
per 30. Juni 1941  per Ende 1945
Fr. Fr.

Totale Renten-Anwartschaft der Aktiven . 7066276 7240 000
Reserve fiir stillstehende Mitglieder, Selbst-
zahler, Abfindungen und Verwaltungs-

[COSTcn oy e S S e T i 118 445 140 000
Belastung durch die Aktiven . . . . . 7184721 7380000
Belastung durch die Rentner samt ihren

Anwartschaften . . . . . . . . . 1946572 2180000
Barwert der Witwenrenten . . . . . . 535931 690 000
Barwert der Waisenrenten . . . . . . 40 660 40 000

Gesamtbelastung 9 707 884 10 290 000
Barwert des jahrlichen Beitrages von 400 Fr. 3 245740 3 430 000

Notwendiges Deckungskapital . . . . . 6462144 6860 000
Vorhandenes Vermogen . . . . . . . 3314218 3910000
Fehlbetrag am Deckungskapital . . . . 3147926 2950 000
Eintrittsgewinne . . . . . . . . . 1250000 1250000

Wie die obigen Bilanzen zeigen, scheint die finanzielle Lage der
Versicherungskasse im Laufe der letzten 4% Jahre nahezu unver-
dndert geblieben zu sein. Ob tatsidchlich eine leichte Besserung (Ab-
nahme des technischen Defizits um 200 000 Franken) eingetreten ist,
konnte mit Sicherheit erst eine vollstindige Bilanz ergeben., deren
Erstellung jedoch innert der kurzen zur Verfiigung stehenden Zeit
ganz unmoglich war. Es scheint durchaus nicht als ausgeschlossen,
daBl auch eine genaue Bilanz zum namlichen Resultat gelangen
diirfte, da die Pensionierungspraxis wihrend der letzten Jahre ge-
geniiber fritheren Jahren wesentlich verschirft worden ist. Ferner
ist die Anzahl der im laufenden Jahr neu in den Schuldienst ein-
getretenen Lehrer relativ grofl. Dadurch wurde eine Erhéhung der
Einnahme-Erwartung aus den Beitrigen bewirkt.

AnldBlich der kantonalen Lehrertagung vom 9./10. November
1945 in Thusis hat die Delegiertenversammlung den Vorstand des
Biindnerischen Lehrerverbandes beauftragt, die Frage der finanziel-
len Besserstellung der Lehrer und damit in Zusammenhang auch die
Frage der Erhohung der Versicherungsleistungen der Pensionskasse
zu priifen.

123



Auf Grund einer Eingabe an den Vorstand des Biindnerischen
Lehrervereins sollte die Maximalrente von Fr. 1700.— auf 2800.—
erhoht werden und in 40 Dienstjahren erreichbar sein. Uber den ge-
naueren Verlauf der Rentenskala wurden keine weiteren Anregun-
gen gemacht und zwar weder seitens der Initianten noch seitens des
Vorstandes des Lehrervereins oder der Verwaltungsorgane der Ver-
sicherungskasse.

Durch den Unterzeichneten wurden die Berechnungen fiir zwei
unterschiedliche Rentenskalen erstellt, um damit eher Abschatzun-
gen auf weitere Varianten zu ermoglichen. Beide Rentenskalen sehen
— gleicherweise wie die Rentenskala nach der bestehenden Ver-
ordnung — eine Karenzzeit von 5 Jahren vor, trotzdem es m. E. fast
selbstverstandlich ist, dal bei einer durchgreifenden Reorganisation
der Pensionskasse auch die Rentenanspriiche in den ersten Ver-
sicherungsjahren, insbesondere auf Hinterbliebenenrenten, nicht
vollstindig wegfallen diirften.

Nach der Rentenskala A steigt die Invalidenrente gleichmiBig
von Fr. 500.— bei 5 Versicherungsjahren auf Fr. 2800.— bei 40
Dienstjahren an, wiahrend die Rentenskala B eine gleichmiaBige Zu-
nahme des Rentenbetrages von Fr. 1050.— auf Fr. 2800.— wihrend

der entsprechenden Dienstzeit vorsieht.

Die Bestimmungen iiber Witwen- und Waisenrenten der Verord-
nung von 1931 wurden unveridndert auch fir die beiden Renten-
skalen A und B iibernommen, obwohl sich auch hier bei einer Re-
organisation der Kasse eine Verbesserung der Kassenleistungen auf-
dringen wird.

Die Nachfrage beim Vorstand des Biindnerischen Lehrervereins
und den Organen der Kassenverwaltung ergab, daB auch die bereits
laufenden Renten erhoht werden sollten. Hingegen liegen auch hier
keine bestimmten Antrige vor.

Fiir die nachfolgenden Bilanzen sind alle seit 1931 ausgesproche-
nen Renten auf die beiden Rentenskalen A und B umgerechnet.
wiahrend fiir jene Renten, die bereits vor 1931 bestanden haben, der
Zuschlag zur bestehenden Rente nur '/, der Differenz zwischen der
neu in Vorschlag gebrachten Rente und der bisherigen Rente aus-
macht. Wihrend also beispielsweise ein Rentner, der bis anhin auf
Grund von 40 oder mehr Dienstjahren nach der Verordnung von
1931 die Maximalrente von Fr. 1700.— bezieht, eine Erhohung der
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Rente auf Fr. 2800.— zugesprochen erhielte, wiirde bei gleicher An-

zahl der Versicherungsjahre eine vor 1931 auf Fr. 1200.— ange-

setzte Rente nur um '/, (2800 — 1200) — 800 Franken erhoht.

Bei einer derartigen Umrechnung werden nur jene bisherigen

Maximalrenten auf den Betrag von Fr. 2800.— ansteigen, wenn sie

eine 40- oder mehrjihrige Aktivzeit zur Voraussetzung haben. Inva-

lidenrenten, die bis anhin bereits mit 30 Versicherungsjahren auf das

Maximum von Fr. 1700.— fixiert wurden, wiirden nach Skala A auf
Fr. 2150.— und nach Skala B auf Fr. 2300.— ansteigen.
Uber das gegenseitige Verhiltnis der Rentenskala ndach der Ver-

ordnung von 1931 und den beiden Skalen A und B orientieren die

nachstehende Zusammenstellung und die beiliegende Tabelle.
Anzahl der

VYers.-Jahre

—— O O 0 ~1 N U

el

20
25
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

Invalidenrente
nach Verordnung 31

200
240
280
320
360
400
465

725
1050
1375
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700

1700
1700

40 und mehr 1700

Invalidenrente

nach Skala <A»

500
565
630
700
765
830
895

1160
1490
1820
2150
2215
2280
2345
2410
2475
2540
2605
2670

2735
2800

Invalidenrente
nach Skala «<B»

1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350

1550
1800
2050
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700

2750
2800
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Entsprechend der erteilten Weisung wurden die Bilanzen fir die
Rentenskalen A und B auf Grund einer jahrlichen Priamie von
Fr. 660.— erstellt. Ob dabei diese Pramie gleichmiBig auf die Ver-
sicherten, den Kanton und die Gemeinden aufgeteilt wird, oder ob
der Versicherte einen grofleren Anteil an die Pramie zu leisten hat,
ist vom rechnerischen Standpunkt aus durchaus gleichgiiltig.

Unter den vorstehend angefiihrten Voraussetzungen gestalten

sich die Bilanzen folgendermalien:

Angendherte technische Bilanzen, berechnet per Ende 1945

Bilanz nach

Bilanz nach

Bilanz nach

Verordnung 31 Skala <A>» Skala «<B»
Pramie Fr. 400 Pramie Fr. 660 Primie Fr. 660
Totale Anwartschaft der
Aktiven an Renten . 7240000 11030000 11450000
Riickstellungen fiir Still-
stehende, Selbstzahler usw. 140 000 140 000 140 000
Aktiven-Belastung 7380000 11170000 11590000
Rentner-Belastung 2180000 3320000 3490000
Barwert der Witwen-Renten 690000 1105000 1190000
Barwert der Waisen-Renten . 40 000 65 000 70 000
Gesamt-Belastung 10 290 000 15 660 000 16 340 000
Barwert der Pramien . 3430000 5650000 5650000
Notwendiges Deckungskapital 6 860 000 10010 000 10 690 000
Vermogen . 3910000 3910000 3910000
Fehlbetrag am Deckungs-
kapital 2950000 6100000 6780000
Eintrittsgewinne 1250000 2400000 2150000

Die gesamten Verpflichtungen der Versicherungskasse gegen-

iiber den jetzigen Rentnern, Witwen und Waisen betragen bei einem
Vermogen von zirka Fr. 3910 000.—:

gemill geltender Verordnung von 1931 Fr. 2910 000.—
Fr. 4 490 000.—
Fr. 4750 000.—

Wie aus den vorstehenden Bilanzen ersichtlich ist, bewirkt die
Anwendung der Rentenskala A eine Erhohung des Fehlbetrages am

gemill Rentenskala A
gemidll Rentenskala B
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erforderlichen Deckungskapital gegeniiber der geltenden Verord-
nung von 1931 um zirka 3,15 Millionen Franken und die Anwendung
der Rentenskala B eine solche im Betrage von zirka 3,83 Millionen
Franken.

Da fiir die Kasse der biindnerischen Volksschullehrer das Prinzip
der offenen Kasse, das heillt die Annahme einer steten Erneuerung
der austretenden Mitglieder durch neue Mitglieder, verantwortet
werden kann, diirfen auch die an inskiinftig der Kasse beitretenden
Mitgliedern noch zu erzielenden Eintrittsgewinne mitberiicksichtigt
werden. Die Durchrechnung ergab, dal} fiir die heute geltende Ver-
ordnung eine jahrliche Priamie von Fr. 265.—, fiir die Rentenskala A
eine solche von Fr. 400.— und fiir die Skala B eine ebensolche von
Fr. 430.— geniigen diirfte. Die Gewinnprimie an neueintretenden
Kassenmitgliedern steigt bei einer jahrlichen Pramie von Fr. 660.—
fiir die Rentenskala A von Fr. 135.— nach Verordnung auf 260 Fr.
und fiir die Skala B auf Fr. 230.—.

Dementsprechend resultieren an totalen Eintrittsgewinnen nach
bestehender Verordnung von 1931 zirka 1.25 Millionen Franken,
nach Skala A zirka 2.4 Millionen Franken und nach Skala B zirka
2,15 Millionen Franken.

Unter voller Beriicksichtigung dieser Eintrittsgewinne an den zu-
kiinftigen Kassenmitgliedern verbleiben noch folgende vollstindig
ungedeckten Fehlbetrige:

nach Verordnung 1931 1,70 Millionen Franken
nach Skala A. . . . 3,70 Millionen Franken
nach SkalaB. . . . 4,63 Millionen Franken

Um ein weiteres Anwachsen des technischen Fehlbetrages zu ver-
meiden, miissen diese vollig ungedeckten Betriage zu 4 °/0 verzinst
werden, sofern nicht besonders stille Gewinne, die von der Bilanz
nicht erfaBt werden konnen, Beitriage an diese Verzinsung leisten.

In den letzten Jahren waren die stillen Gewinne als Folge zahl-
reicher freiwilliger Austritte aus der Kasse und des Verbleibens
rentenberechtigter Lehrer in der Kasse recht betriachtlich (im lau-
fenden Jahr schatzungsweise rund 100 000 Franken), so daB sie zur
Verzinsung des ungedeckten Fehlbetrages sogar mehr als ausrei-
chend waren. :

Es ist sehr wahrscheinlich, daBl die Anzahl der freiwilligen Kas-
senaustritte nach einer finanziellen Besserstellung der Lehrer eher
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abnehmen wird. wie dies auch anldaBlich der letzten Gehaltsrevision
zu konstatieren war. Da jedoch der Gewinn beim Einzelaustritt zu-
folge der groBeren finanziellen Beteiligung der Arbeitgeber mit den
Jahren ansteigen wird, diirfte der absolute Betrag der Austritts-
gewinne sich in ungefihr gleicher Hohe halten mogen.

Auch darf angenommen werden, daBl die finanzielle Besserstel-
lung einzelne Lehrer zu einer lingeren Ausiibung der Lehrtatigkeit
veranlassen diirfte, und dadurch eine Vermehrung der stillen Ge-
winne an rentenberechtigten Lehrern bewirkt. Allerdings darf da-
bei der Umstand nicht auller acht gelassen werden, dal} anderseit-
die Erhohung des Rentenmaximums auf Fr. 2800.— manche Lehrer
— vor allem solche, die irgendwelche lohnende Nebenbeschaftigung
haben — zur Aufgabe des Lehrerberufes beim Erreichen der Alters-
rente bewegen diirfte.

Unter Beriicksichtigung all dieser Erwigungen wire auch beil
optimistischer Beurteilung der allgemeinen Lage der Kasse eine
auBerordentliche jahrliche Zuwendung von zirka 80 000 Franken
bei Anwendung der Rentenskala A und eine solche von zirka 120 000
Franken bei Anwendung der Rentenskala B erforderlich, damit die
Kasse auch in Zukunft imstande ist, ihre stets weiter noch anwach-
senden finanziellen Verpflichtungen zu erfiillen.

Es versteht sich von selbst, da} weitergehende Kassenleistungen.
die bei einer durchgreifenden Reorganisation kaum zu umgehen wi-
ren (besserer Ausbau der Hinterbliebenenversicherung in den ersten

Jahren, Kiirzung der Karrenzzeit fiir verheiratete Aktive) noch zu-
satzliche Mehrbelastungen bewirken.

Zusammenfassend ergeben sich somit fiir die Beurteilung der
finanziellen Auswirkungen der Erhéhung der Maximalrente vou
Fr. 1700.— auf Fr. 2800.—, erreichbar mit 40 Versicherungsjahren.
nachstehende SchluBfolgerungen:

1. Die finanzielle Lage der Versicherungskasse fiir die biindnerischen
Volksschullehrer hat sich in den abgelaufenen 4% Jahren nur un-
wesentlich veriandert. Die wahrend dieser Epoche getitigten stil-
len Gewinne an freiwillig austretenden Mitgliedern und an ren-
tenberechtigten Aktiven waren zur Verzinsung des ungedeckten
Fehlbetrages ausreichend.
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. Bei einer jahrlichen Pramie von Fr. 660.— erhoht sich der Fehl-

betrag am notwendigen Deckungskapital bei voller Beriicksichti-

gung der Eintrittsgewinne an den zukiinftigen Kassenmitgliedern:

a) bei Anwendung der Rentenskala A von 1,69 Millionen Franken
nach bestehender Verordnung auf 3,69 Millionen Franken.

b) bei Anwendung der Rentenskala B von 1.69 Millionen Fran-
ken nach bestehender Verordnung auf 4,62 Millionen Franken.

. Die gesamten Verpflichtungen der Kasse gegeniiber den gegen-

wirtigen Rentnern, Witwen und Waisen betragen bei einem Ver-
mogen von zirka 3 910 000 Franken:

a) gemill geltender Verordnung von 1931 Fr. 2910 000.—

b) gemiaB Rentenskala A . . . . . . Fr. 4490 000.—

¢) gemill Rentenskala B . . . . . . Fr. 4750 000.—

. Damit die Versicherungskasse auch inskiinftig ihren finanziellen

Verpflichtungen nachzukommen vermag, miilte bei Anwendung
der Rentenskala A ein jahrlicher auBerordentlicher Beitrag von
Fr. 80 000.— und bei Anwendung der Rentenskala B ein solcher
von Fr. 120 000.— geleistet werden.

. Die unter Ziffer 2, 3 und 4 angefiihrten Betriage gelten fiir den

Fall, daB alle seit 1931 pensionierten Rentner, Witwen und Wai-
sen den inskiinftigen Rentenbezugern gleichgestellt werden, wah-
rend fiir die friher pensionierten Kassenmitglieder der Renten-
zuschlag nur die Hilfte der Differenz zwischen der neuen und der
bestehenden Rente ausmacht.

. Sollte die Renten-Erhohung auf die inskiinftigen Rentenbeziiger

beschrankt bleiben, so verbessert sich die Bilanz nach der Renten-
skala A um 1,58 Millionen Franken und jene auf Grund der
Rentenskala B um 1.84 Millionen Franken. Die unter Ziffer 4 an-

gefithrten jihrlichen Beitrige reduzieren sich auf Fr. 20 000.—
bzw. auf Fr. 50 000.—. '

. Samtliche zahlenmi@Bigen Angaben resultieren aus angeniherten

Bilanzwerten. IThr Genauigkeitsgrad ist fiir die Beurteilung der
grundlegenden Fragen hinreichend. Fiir eine definitive Formulie-
rung der ReorganisationsmaBlnahmen der Pensionskasse ist die
Berechnung genauer Bilanzwerte unumginglich.

Chur, den 4. Dezember 1945.
Mit vorziiglicher Hochachtung
Dr. Trepp

129



	Versicherungskasse der bündnerischen Volksschullehrer

